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Gäste sind auf der Anlage herzlich willkommen!

Die Bestimmungen der Platz- und Spielordnung gelten grundsätzlich auch für 
Nichtvereinsmitglieder.
Gäste können am Spielbetrieb nur teilnehmen, wenn die Belegung der Plätze dies zulässt.
Gäste müssen für die Spielberechtigung eine Gebühr entrichten.

Verantwortlich für deren Zahlung ist das begleitende Vereinsmitglied.

Die Platzgebühr für Gastspieler beträgt 10.- Euro/Tag.

Gäste dürfen maximal 5 mal in der Saison auf der Anlage spielen.

Ausgetretene/ehemalige Mitglieder können nur mit einer Genehmigung des Vorstandes als 
Gäste spielen. Mitglieder haben Vorrang vor Gästen.

4. Gastspielregelung

Turniere werden durch Aushang am schwarzen Brett bekanntgegeben.

3. Turniere

Die Plätze stehen allen Mitgliedern zur Verfügung.

Es darf grundsätzlich nicht abgelöst werden, wenn andere Plätze noch nicht belegt sind. Bei 
starkem Andrang sind die Mitglieder bevorrechtigt, die noch nicht gespielt haben. Turniere oder 
Mannschafts-Training werden durch Aushang, Information am schwarzen Brett und durch 
Reservierung im Platz-Terminer bekanntgegeben. Es ist nicht erlaubt, Medenspiele und 
Freundschafts-Turniere (auch Jugend-Turniere) zu unterbrechen. In Ausnahmefällen entscheidet 
der Sportwart über die Benutzung der Plätze.

2. Platzbenutzung

Die Tennisplätze dürfen nur in Tennisbekleidung betreten und genutzt werden. Die Tennisschuhe
müssen eine für Tennismehl geeignete Besohlung haben (keine Stollen-/ Rippenprofile).

1. Kleidung
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Zur Erhaltung und Instandhaltung unsere Anlagen sind alle Gäste und Mitglieder dazu 
verpflichtet:

 Die Einrichtungen unserer Plätze und des Clubhauses schonend zu behandeln.

 „Die Plätze sind so zu verlassen, wie man sie selbst betreten möchte.“

 Die regelmäßige Platzpflege ist Bestandteil des Spieles. Verantwortlich und durchführend
   sind die Spieler. Dies gilt auch für den Punktspielbetrieb, Turniere und das Vereinstraining.

 Vor dem Spiel sind die Plätze ausreichend zu wässern, damit die Trittfestigkeit gegeben ist.
   Trockene Plätze dürfen nicht bespielt werden; ggf. ist auch während des Spieles   
   nachzuwässern.

 Besonders zu Saisonbeginn sind Trittspuren und kleinere Löcher zuerst mit der  
   „Gummiharke“ zu bearbeiten.

Nach der Platznutzung sind die Plätze umfassend abzuziehen (Zau/Platzbegrenzungen bis
   zum Netz).

Nach dem Abziehen der Plätze sind alle Linien zu reinigen/fegen.

Benutzte Geräte sind an den vorgesehenen Stellen wieder aufzuhängen.

Abfall gehört in die Abfalleimer.

Bei Schäden am Platz und an den Linien ist ein Platzverantwortlicher zu informieren.

Bei oder nach Starkregen dürfen die Plätze nicht bespielt werden. Die Entscheidung zur  
   Bespielbarkeit trifft ein Platzverantwortlicher.

5. Platzanlage

Das Einhalten dieser Spielordnung ist im Sinne aller und führt dazu, dass unsere Platzanlage im 
guten Zustand bleibt.

Der Vorstand

18.04.2023


